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(54) Warendisplay

(57) Die Erfindung betrifft ein Warendisplay (1) aus
Faltmaterial wie Karton, Wellpappe oder Ähnlichem, mit
mindestens zwei Seitenwänden (2) und mindestens ei-
nem separaten Bodenelement (4). Die Seitenwände (2)
und das mindestens eine Bodenelement (4) werden mit-

tels einer Steckverbindung (10) miteinander verbunden.
Die Seitenwände bestehen jeweils aus mindestens zwei
übereinander angeordneten Seitenwandelementen (2),
die mittels eines zwischengefügten Steckverbinders mit-
einander verbunden sind, wobei der Steckverbinder (10)
ein Bestandteil des Bodenelements (4) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Warendisplay aus
Faltmaterial wie Karton, Wellpappe oder Ähnlichem, mit
mindestens zwei Seitenwänden und mindestens einem
separaten mit den mindestens zwei Seitenwänden mit-
tels einer Steckverbindung verbundenen Bodenelement.
[0002] Derartige Warendisplays werden bevorzugt im
Einzelhandel eingesetzt, um Produkte zu präsentieren
und zu spontanen Käufen anzuregen. Die Warendis-
plays werden hierzu im Verkaufsraum aufgestellt, so
dass die darin platzierten Produkte gegenüber den Pro-
dukten in den Regalen eine hervorgehobene Stellung
einnehmen.
[0003] Aus der DE 29622521 U1 ist ein Displayregal
bekannt, das zwei Seitenwände und eine Rückwand um-
fasst und Regalböden und Schütten aufnehmen kann.
In den Seitenwänden sind hierzu Aussparungen vorge-
sehen, in die Einsteck- und Stützlaschen eingesteckt
werden können, die vertikal nach oben und unten wei-
send an den Einlegeböden bzw. Schütten angeordnet
sind. Durch eine ausreichend große Gestaltung der Aus-
sparungen und einer entsprechenden Formgebung der
Laschen können die Schütten geneigt werden, um eine
bessere Präsentation der Produkte zu ermöglichen.
Nachteilig ist hierbei, dass das Displayregal in seiner Ge-
samthöhe nicht durch den Anwender selbst auf die be-
nötigte Höhe angepasst werden kann, und auch die ein-
zelnen Ablagen in ihrer Höhe nicht variabel ausgestaltet
sind.
[0004] Ein weiterer Verkaufsaufsteller ist aus der DE
29610442 U1 bekannt. Dieser weist zwei Seitenwände,
sowie eine Rückwand auf, wobei in beiden Seitenwän-
den jeweils auf gleicher Höhe horizontale Schlitze ein-
gebracht sind. In diese werden die zuvor gefalteten Re-
galböden eingeschoben, die durch ausgeformte Seiten-
kanten bündig in den Schlitzen aufgenommen werden.
[0005] Die US 5984120 zeigt ein Warenregal, dessen
Etagen aus einzelnen gefalteten Boxen gebildet sind. Die
einzelnen Boxen werden aufeinander gestapelt und
durch hervorstehende Stecklaschen und hierzu passen-
de Aufnahmetaschen verbunden.
[0006] Aus der GB 2359801 A ist des Weiteren ein
Warenregal bekannt, dessen einzelne Etagen durch auf-
einander gestapelte, nach vorne geneigte Boxen gebil-
det werden. Die Boxen werden dabei mit Stecklaschen
in der darunter liegenden Box verankert. Die Steckla-
schen befinden sich an der einteilig ausgeführten Box,
wodurch trotz der Schrägstellung eine ausreichende Sta-
bilität gewährleistet wird.
[0007] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Warendisplay bereitzustellen, das flexibler
an die jeweilige Verkaufssituation angepasst werden
kann.
[0008] Hierzu ist ein Warendisplay aus Faltmaterial
wie Karton, Wellpappe oder Ähnlichem, mit mindestens
zwei Seitenwänden und mindestens einem separaten
mit den mindestens zwei Seitenwänden mittels einer

Steckverbindung verbundenem Bodenelement vorgese-
hen, wobei die mindestens zwei Seitenwände jeweils
mindestens zwei übereinander angeordnete Seiten-
wandelemente aufweisen, und die Seitenwandelemente
mittels eines zwischengefügten Steckverbinders mitein-
ander verbunden sind und der Steckverbinder einen Be-
standteil des Bodenelementes bildet. Da die Steckver-
binder bereits Bestandteil der Bodenelemente sind, müs-
sen die Seitenelemente keine hervorstehenden Steck-
verbinder aufweisen. Hiermit wird für die Seitenwandele-
mente die Möglichkeit einer flexibleren Gestaltung gege-
ben. Auch lassen sich durch das Aufeinandersetzen von
Seitenwandelementen unterschiedliche Aufbaumöglich-
keiten verwirklichen, so dass den verschiedensten Kun-
denwünschen entsprochen werden kann.
[0009] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist vorgesehen, dass das Bodenelement im
Bereich von mindestens zwei Seitenkanten jeweils min-
destens eine Verbindungslasche als Steckverbinder auf-
weisen kann, die sich von einer Ablagefläche des Bo-
denelements im Wesentlichen rechtwinklig nach oben
und unten erstrecken. Die Ausbildung der Steckverbin-
der als Verbindungslaschen, bietet die Möglichkeit zu-
mindest Teile des Bodenelements als Faltzuschnitt zu
fertigen und die Verbindungslaschen durch Faltung zu
bilden. Aufgrund der im Wesentlichen rechtwinkligen An-
ordnung der Verbindungslaschen kann der Aufbau ins-
besondere durch einfaches Aufsetzen von Seitenwand-
elementen auf das Bodenelement erfolgen.
[0010] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass zur Auf-
nahme der Steckverbinder des Bodenelements jeweils
in die nach oben und/oder unten weisenden Stapelflä-
chen der Seitenwandelemente zur jeweiligen Stapelflä-
che hin offene Aufnahmetaschen eingebracht werden.
In diese Aufnahmetaschen können die Verbindungsla-
schen des Bodenelements eingeführt werden und er-
möglichen somit ein einfaches Zusammenstecken der
einzelnen Bauteile.
[0011] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass sich die
Stapelflächen der aneinander liegenden Seitenwandele-
mente berühren. Durch die Berührung der Seitenwand-
elemente entsteht an der Außenwand des Warendis-
plays eine durchgehende Seitenwand, was einen optisch
angenehmen Eindruck erzeugt.
[0012] Zweckmäßigerweise kann die Aufnahmeta-
sche des Seitenwandelements auf der dem Bodenele-
ment abgewandten Außenfläche des Seitenwandele-
ments geschlossen ausgestaltet sein. Dies führt insbe-
sondere zusammen mit den sich berührenden Seiten-
wandelementen zum Eindruck einer einteilig ausgeführ-
ten Seitenwand.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
vorgesehen werden, dass das Seitenwandelement aus
mindestens drei miteinander verbundenen Materiallagen
gebildet ist, die einzelnen Materiallagen separate Mate-
riallagen und/oder aufeinander gefaltete Materiallagen
sind und die Aufnahmetasche zur Aufnahme des Steck-
verbinders jeweils durch eine Aussparung in mindestens
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einer der innen liegenden Materiallagen gebildet ist. Der
Aufbau des Seitenwandelements aus mehreren Materi-
allagen sorgt für eine erhöhte Stabilität. Zudem ermög-
licht dies die Aufnahme der Verbindungslasche im Inne-
ren des Seitenwandelements, so dass diese nach aus-
sen nicht in Erscheinung tritt.
[0014] Eine weitere erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann darin bestehen, dass die Aufnahmetasche zur Auf-
nahme des Steckverbinders von einer Aussparung in
mehr als einer der Materiallagen gebildet ist und die dem
Bodenelement zugewandte innerste, die Innenfläche
des Seitenwandelements bildende Materiallage eine in
vertikaler Richtung weniger tiefe Aussparung aufweist
als eine benachbarte Materiallage. Dies dient der hori-
zontalen Fixierung und ermöglicht die Aufnahme eines
Übergangsbereichs zwischen Steckverbinder und Trag-
körper, so dass dieser nicht mehr sichtbar ist.
[0015] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass das Bo-
denelement einen Tragkörper aufweist und der Steck-
verbinder mittels eines Verbindungsstegs im Abstand
zum Tragkörper angeordnet ist und der Verbindungssteg
von der weniger tiefen Aussparung aufgenommen ist.
Der Steckverbinder kann dadurch weit genug in die Auf-
nahme gesteckt werden, wodurch dieser quer zum Sei-
tenwandelement gesichert ist. Auch wird damit der Ver-
bindungssteg vor einem Verrutschen bewahrt.
[0016] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Hö-
he eines von übereinander angeordneten weniger tiefen
Aussparungen gebildeten Fensters im Wesentlichen der
Dicke des Verbindungsstegs entspricht. Werden Seiten-
wandelemente übereinandergestapelt, so bilden sich
durch die benachbarten weniger tiefen Aussparungen
Fenster. Wird nun zur Befestigung zwischen den beiden
Seitenwandelementen ein Bodenelement eingelegt, so
greifen die Verbindungslaschen in beide Seitenwandele-
mente ein und der Verbindungssteg zwischen Verbin-
dungslasche und Tragkörper wird formschlüssig im Fen-
ster aufgenommen.
[0017] Eine weitere Ausführungsform kann vorsehen,
dass mindestens eine Materiallage des Bodenelements
zusammen mit dem mindestens einen Steckverbinder
aus einem gemeinsamen Faltzuschnitt oder mindestens
zwei unabhängigen Faltzuschnitten geformt ist. Durch
die Nutzung eines gemeinsamen Faltzuschnitts werden
zusätzliche Klebestellen bzw. Verbindungen zwischen
einzelnen Bauteilen vermieden. Aber auch wenn die
Steckverbinder an mindestens zwei unabhängigen Falt-
zuschnitten angeformt sind ergibt sich noch ein Produk-
tionsvorteil gegenüber einer separaten Herstellung der
Steckverbinder. Die mindestens zwei unabhängigen
Faltzuschnitte werden i.d.R. miteinander verbunden und
entsprechen damit einem einteiligen gemeinsamen Falt-
zuschnitt. Die mindestens zwei unabhängigen Faltzu-
schnitte können aber auch mit anderen Bauteilen des
Bodenelements verbunden werden und derart aneinan-
der zu liegen kommen, dass ihr Eindruck dem eines ge-
meinsamen Faltzuschnitts entspricht.
[0018] Eine weitere Möglichkeit zur Ausgestaltung des

Bodenelements besteht darin, dass der mindestens eine
Steckverbinder mittels Falten und formschlüssiges Ver-
binden von mindestens zwei unabhängigen Teilberei-
chen des einen gemeinsamen Faltzuschnitts oder von
Teilbereichen mindestens zweier unabhängiger Faltzu-
schnitte gebildet ist. Die beiden Teilbereiche, die den
Steckverbinder bilden, können durch diese Bauweise
durch einen Nutzer selbst zusammengesteckt werden.
Die Materialbereiche, die später den Steckverbinder bil-
den, sind während des Transports flachgelegt und wer-
den erst kurz vor der Nutzung des Bodenelements auf-
gerichtet, wodurch eine Beschädigung des Steckverbin-
ders beim Transport ausgeschlossen werden kann. Auf
diese Weise wird eine hohe Passgenauigkeit gewährlei-
stet.
[0019] Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Warendisplays besteht darin, dass der gemein-
same Faltzuschnitt oder die mindestens zwei unabhän-
gigen Materialzuschnitte für den mindestens einen
Steckverbinder und den Tragkörper zu einem Hüllkörper
gefaltet sind, die einen von mindestens einer Materialla-
ge gebildeten Verstärkungskern zumindest teilweise um-
manteln. Hierdurch kann die Stabilität des Tragkörpers
erhöht werden.
[0020] Eine weitere anwenderfreundliche Gestaltung
des Bodenelements kann vorsehen, dass der Hüllkörper
von einer flachen Transportstellung in eine aufgerichtete
Gebrauchsstellung überführbar ist und der Hüllkörper in
der Gebrauchsstellung einen Hohlraum umgibt, in den
der Verstärkungskern seitlich eingeschoben ist und der
Hohlraum seitlich zumindest bereichsweise von dem
durch Falten und formschlüssigen Verbinden gebildeten
Steckverbinder geschlossen ist. Die flachgelegte Trans-
portstellung des Hüllkörpers erlaubt einen platzsparen-
den Transport der Einzelteile des Warendisplays. Der
Hüllkörper in seiner Transportstellung und der Verstär-
kungskern sind im Wesentlichen plan und vermeiden da-
mit beispielsweise die Beschädigung der Steckverbinder
beim Transport.
[0021] Eine erhöhte Variabilität des Warendisplays
kann dadurch erreicht werden, dass aus Seitenwandele-
menten gleicher Höhe und jeweils einem Bodenelement
eine Etage gebildet ist, dass mehrere Etagen aufeinan-
der gestapelt sind und mindestens zwei Etagen eine von-
einander abweichende Höhe aufweisen. Der Benutzer
erhält dadurch die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von
Etagen unterschiedlicher Höhe auszuwählen und das
Warendisplay an seine jeweiligen Bedürfnisse anzupas-
sen. Insbesondere wird dadurch ermöglicht, für unter-
schiedlich große Produkte jeweils eine dazu passende
Etage zu bilden. Auch kann dadurch die Gesamthöhe
des Warendisplays beliebig variiert werden.
[0022] Weiterhin kann vorteilhafterweise vorgesehen
sein, dass neben den mindestens zwei Seitenwandele-
menten ein Rückwandelement vorgesehen ist, das mit
den Seitenwandelementen verbunden ist und zusam-
men mit diesem ein Etagenelement bildet. Hierdurch wir
die Anzahl der Einzelteile verringert und der Aufbau da-
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durch für den Anwender erleichtert.
[0023] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Ausfüh-
rungsform sieht vor, dass aus einem Etagenelement be-
stimmter Höhe und einem Bodenelement eine Etage ge-
bildet wird, mehrere Etagen aufeinander gestapelt sind
und mindestens zwei Etagen eine voneinander abwei-
chende Höhe aufweisen. Hierdurch wird erreicht, dass
durch vorgefertigte Etagenelemente an die jeweiligen
Bedürfnisse angepasste Etagen gebildet werden. Durch
die verringerte Zahl an Einzelteilen wird ein schnellerer
und einfacherer Aufbau ermöglicht.
[0024] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
die Seitenkante des Tragkörpers länger ist als das Tie-
fenmaß eines daran angeordneten Steckverbinders. Das
Bodenelement kann sich dadurch über die gesamte Tiefe
des Warendisplays erstrecken ohne dass die Steckla-
schen nach aussen in Erscheinung treten. Diese Gestal-
tung bietet damit einen stabilen und formschönen Auf-
bau.
[0025] Bevorzugt kann weiterhin vorgesehen sein,
dass der Tragkörper rechteckig ausgebildet ist und die
Steckverbinder lediglich jeweils an den kürzeren Seiten-
kanten des Tragkörpers angeordnet sind. Dadurch wird
ein rechteckiges Warendisplay gebildet, dessen Längs-
seite frei zugänglich ist und die Bestückung des Displays
erleichtert.
[0026] Eine weitere Ausführungsform besteht darin,
dass die Steckverbinder in ihrer gesamten vertikalen Er-
streckung mindestens die zweifache Dicke des Tragkör-
pers, bevorzugt die dreifache Dickes des Tragkörpers,
aufweisen. Eine derartige Gestaltung erhöht die Sicher-
heit bzw. Stabilität des Warendisplays. Die Steckverbin-
der erhalten damit genügend Raum, um sich in den Sei-
tenwandelementen abzustützen.
[0027] Das Warendisplay kann auch weitergebildet
werden, indem das Bodenelement quer verlaufende Sei-
tenkanten, an denen jeweils ein Steckverbinder ange-
ordnet ist, und längs verlaufende Seitenkanten aufweist,
wobei an den längs verlaufenden Seitenkanten, jeweils
eine Sicherheitsleiste vorgesehen ist, und sich die eine
der Sicherheitsleisten von der Ablagefläche des Boden-
elements im Wesentlichen nach oben und die andere
Sicherheitsleiste im Wesentlichen nach unten erstreckt.
Durch eine geeignete Wahl der Abmessungen des Bo-
denelements wird es dem Nutzer ermöglicht, das Boden-
element sowohl mit der Sicherheitsleiste nach oben ein-
zubauen, um z.B. zerbrechliche Produkte vor einem Her-
abfallen zu sichern, als auch mit der Sicherheitsleiste
nach unten einzusetzen, so dass ein unbehindertes Ent-
nehmen der Produkte vom Bodenelement ermöglicht
wird. Die Variabilität des Warendisplays wird dadurch er-
höht, ohne dass es notwendig wäre, aufwändige Ände-
rungen an den einzelnen Bestandteilen des Warendis-
plays vorzunehmen.
[0028] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Seitenwandelemente bzw. eine Wandbaugrup-
pe auf einem Sockel positioniert sind und der Sockel min-
destens zwei sich in vertikaler Richtung nach oben er-

streckende Steckelemente aufweist, die in Aufnahmeta-
schen der Seitenwandelemente eingreifen. Hierdurch
kann das Warendisplay in Griffhöhe bzw. Sichthöhe der
Kunden gebracht werden. Zudem kann durch den Sockel
die Standfestigkeit erhöht werden.
[0029] Des Weiteren umfasst die Erfindung einen flach
gelegten Bausatz für ein Warendisplay mit mindestens
einem Bodenelement, das als Bestandteil einen Steck-
verbinder aufweist, und mindestens zwei flach gelegten
übereinander stapelbaren und mittels des Steckverbin-
ders miteinander steckverbindbaren Seitenwandele-
menten. Der Bausatz lässt sich relativ kompakt (in einer
flach gelegten Position) anliefern und vor Ort oder zur
Bestückung mit Ware sehr einfach aufrichten.
[0030] Im Folgenden wird ein erfindungsgemäßes Wa-
rendisplay anhand von Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 ein Warendisplay in perspektivischer Darstel-
lung,

Fig. 2 eine vergrößerte perspektivische Darstellung
eines Bodenelements,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines Teils
des Bodenelements aus Fig. 2,

Fig. 4 einen Zuschnitt für einen Hüllkörper des Bo-
denelements aus Fig. 2,

Fig. 5 eine Verstärkungslage für das Bodenelement
aus Fig. 2,

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung des teilwei-
se aufgebauten Warendisplays aus Fig. 1,

Fig. 7 einen Zuschnitt für ein Etagenelementinnen-
teil,

Fig. 8 eine Verstärkungslage für ein Seitenwandele-
ment eines Etagenelements,

Fig. 9 ein Deckelement für ein Seitenwandelement
eines Etagenelements,

Fig. 10 eine schematische, perspektivische Darstel-
lung eines liegenden Etagenelements mit
Blick auf die Oberseite,

Fig. 11 einen Aufbauschritt des Warendisplays aus
Fig. 1,

Fig. 12 eine schematische, perspektivische Darstel-
lung eines Bodenelements mit einer alterna-
tiven Ausführungsform des Steckverbinders
in noch nicht anwendungsbereiter Position,
sowie einer weiteren Ausführungsform der Si-
cherheitsleisten,
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Fig. 13 eine schematische perspektivische Darstel-
lung des Bodenelements nach Fig. 12 mit an-
wendungsbereiten Steckverbindern,

Fig. 14 einen Zuschnitt für einen Hüllkörper für ein Bo-
denelement nach Fig. 12,

Fig. 15 einen Hüllkörper für ein Bodenelement nach
Fig. 14 und

Fig. 16 einen Zuschnitt für eine weitere Ausführungs-
form des Etagenelementinnenteils.

[0031] Fig.1 zeigt ein Warendisplay 1, das mehrere
Etagenelemente 5 und Bodenelemente 4 aufweist. Das
unterste Etagenelement 5 steht auf einem Sockel 6, der
wiederum auf einer Palette 7 steht. Die einzelnen Eta-
genelemente 5 sind aufeinander gestapelt und bilden an
den Übergangsstellen umlaufende Stoßkanten 30. In der
gezeigten Ausführungsform bilden jeweils zwei Seiten-
wandelemente 2 und ein Rückwandelement 3 ein Eta-
genelement 5. Die Rückwandeiemente 3 und die Seiten-
wandeiemente 2 sind jeweils über ein vertikal verlaufen-
des Scharnier 26 miteinander verbunden. Zwischen dem
untersten Etagenelement 5 und dem Sockel 6 verläuft
ebenfalls eine umlaufende Stoßkante 30. Zwischen den
Etagenelementen 5 werden Bodenelemente 4 eingelegt.
Um auf dem Bodenelement 4 abgelegte Waren vor ei-
nem Herausfallen zu sichern, sind am Bodenelement 4
in Einbaulage vorne und hinten Sicherheitsleisten 32 an-
geformt. Die hintere Sicherheitsleiste 32 schützt dünne
Waren davor, zwischen dem Bodenelement 4 und dem
Rückwandelement 3 hindurchzurutschen. Jedes der Eta-
genelemente 5 weist jeweils Aufnahmetaschen 14 zur
Aufnahme von als Verbindungslaschen 10 (s. Figur 2)
ausgestaltete Steckverbinder auf, die sich am Bodenele-
ment 4 befinden.
[0032] Durchbrechungen 31, die in etwa horizontal
und vertikal mittig in den Seitenwandelementen 2 posi-
tioniert sind, dienen als gestalterisches Element und er-
leichtern einem Benutzer beim Aufbau des Warendis-
plays 1 das Greifen der Etagenelemente 5. Die Durch-
brechungen 31 im gezeigten Ausführungsbeispiel wei-
sen eine Rechteckform mit abgerundeten Ecken auf,
können aber in jeder beliebigen Form gestaltet werden
oder sogar entfallen. Jedes der Etagenelemente 5 weist
jeweils eine Höhe E auf, die sich von der Höhe E eines
weiteren Etagenelements 5 unterscheiden kann. Insbe-
sondere erhält der Nutzer durch die Auswahl von Eta-
genelementen verschiedener Höhe die Möglichkeit, die
einzelnen Etagen, gebildet durch Etagenelement 5 und
Bodenelement 4, an die jeweiligen in der Etage aufzu-
nehmenden Produkte anzupassen. Die Seitenwandele-
mente 2 und Bodenelemente 4 weisen eine Tiefe T auf,
die es Kunden erlaubt, alle auf einem Bodenelement an-
geordneten Waren zu sehen und diese bequem zu ent-
nehmen. Die Tiefe T ist dabei definiert durch die horizon-
tal gemessene Länge des Seitenwandelement 2 vom

Rückwandelement 3 bis zu einer Vorderkante 13 des
Etagenelements 5. Nach oben ist das Warendisplay 1
mit einem Etagenelement 5 abgeschlossen, allerdings
kann auch ein Bodenelement 4 den Abschluss bilden.
[0033] Ein Bodenelement 4, mit jeweils einer als Steck-
verbinder ausgebildeten Verbindungslasche 10 an den
kurzen Seiten 22, einer Ablagefläche 11 und jeweils einer
Sicherheitsleiste 32 an den langen Seiten 23 ist in Fig.
2 zu sehen. Die Ablagefläche 11 wird durch eine recht-
eckige Fläche gebildet, die im gezeigten Ausführungs-
beispiel durch die Sicherheitsleisten 32 begrenzt wird.
Sie dient im bestimmungsgemäßen Gebrauch zur Abla-
ge von Waren auf dem Bodenelement 4. Die Verbin-
dungslaschen 10 erstrecken sich von der Ablagefläche
11 aus betrachtet mit einem Maß H, jeweils gemessen
von der Ablagefläche 11 an der Oberseite bzw. von der
die Unterseite des Bodenelements 4 bildenden Fläche,
im Winkel von im Wesentlichen 90° nach oben sowie
unten. Die Länge der Verbindungslaschen 10 in Richtung
der Tiefe T ist geringer als die Tiefe T, wodurch die Ver-
bindungslaschen 10 an der Vorderkante 13 des Etagen-
elements 5 nicht sichtbar sind. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Verbindungslaschen 10 in Rich-
tung der Tiefe T mittig angeordnet. Die Sicherheitsleisten
32 sind direkt an einen Tragkörper 25 des Bodenele-
ments 4 angeformt und erstrecken sich mit einem Maß
S, gemessen von der Ablagefläche 11 in einem Winkel
von im Wesentlichen 90° nach oben. Um ihre Funktion
zuverlässig erfüllen zu können, erstrecken sich die Si-
cherheitsleisten 32 in Längsrichtung auf der gesamten
Länge der Ablagefläche 11. Die Verbindungslaschen 10
sind mit dem Tragkörper 25 jeweils über Verbindungs-
stege 16 verbunden und von diesem beabstandet. Der
Tragkörper wird durch einen Verstärkungskern 8 sowie
der darüber liegenden Ablagefläche 11 gebildet.
[0034] In Fig. 3 ist eine vergrößerte Ansicht des Eck-
bereichs des Bodenelements 4 zu sehen. Erkennbar ist
der Verstärkungskern 8 und ein Hüllkörper 9, der auf dem
Verstärkungskern 8 befestigt ist und durch Faltung die
Verbindungslaschen 10 und Sicherheitsleisten 32 bildet.
Der Verstärkungskern 8 umfasst im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel drei Verstärkungselemente 17, die aus
Wellpappe oder Ähnlichem gefertigt sind. Zur Ausfor-
mung des Hüllkörpers 9 wird über die Verstärkungsele-
mente 17 der in Fig. 4 gezeigte Zuschnitt 9.1 gelegt, der
zwischen den Sicherheitsleisten 32 eine Ablagefläche
11 bildet und um den Verstärkungskern 8 herumgefaltet
ist. Die Ablagefläche 11 bildet den Bereich des Boden-
elements 4, der im späteren bestimmungsgemäßen Ge-
brauch zur Ablage von Waren dient. Der Bereich der Ab-
lagefläche 11 des Zuschnitts 9.1 bildet zusammen mit
dem Verstärkungskern 8 einen Tragkörper 25.
[0035] Zur Bildung des Bodenelements 4 wird der Zu-
schnitt 9.1 mit dem Bereich für die Ablagefläche 11 auf
den Verstärkungskern 8 gelegt und mit diesem verbun-
den. An den kürzeren Seiten 22 des Verstärkungskerns
8 wird der über den Verstärkungskern 8 überstehende
Teil des Zuschnitts 9.1 jeweils an den Faltlinien 33 im
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90°-Winkel nach oben gefaltet, dort an den Faltlinien 34
um 180° nach außen gefaltet, so dass eine obere Steck-
leiste 47 entsteht, sowie unten erneut an den Faltlinien
35 um 180° gefaltet, so dass eine untere Steckleiste 48
entsteht, um dann erneut an den Faltlinien 36 um 90°
gefaltet zu werden. Die verbleibenden Faltlaschen 37
werden an der Unterseite des Verstärkungskerns 8 an-
geklebt. Die auf diese Weise gebildeten nach oben und
unten weisenden Steckleisten 47, 48 entsprechen in ihrer
Höhe H jeweils im Wesentlichen der Dicke D des Ver-
bindungsstegs 16. Die Dicke D des Verbindungsstegs
16 entspricht der Gesamtdicke aus einer die Ablageflä-
che 11 bildenden Materiallage des Zuschnitts 9.1, den
Verstärkungskern 8 und einer unten angeklebten Faltla-
sche 37, 41. Die nach oben und unten weisenden Steck-
leisten 47, 48 bilden in ihrer Gesamtheit die Verbindungs-
lasche 10. An der längeren Seite 23 des Verstärkungs-
kerns 8 werden die über den Verstärkungskern 8 über-
stehenden Teile des Zuschnitts 9.1 jeweils an den Falt-
linien 38 im 90°-Winkel nach oben gefaltet, an den Falt-
linien 39 im 180°-Winkel nach unten gefaltet, um die Si-
cherheitsleiste 32 zu bilden und dann auf Höhe der un-
teren Kante des Verstärkungskerns 8 an den Faltlinien
40 wieder im 90°-Winkel nach innen gefaltet und die Falt-
lasche 41 an den Verstärkungskern 8 angeklebt. An den
Faltzuschnitt für den Hüllkörper 9.1 sind also bereits die
Bereiche angeformt, die später nach dem Falten die Ver-
bindungslaschen 10 bilden. Der Faltzuschnitt für den
Hüllkörper 9.1 kann dabei sowohl einteilig als auch mehr-
teilig ausgeführt sein, wobei in der mehrteiligen Variante
ebenfalls bereits die Bereiche für die Verbindungsla-
schen 10 angeformt sind. Der Faltzuschnitt für den Hüll-
körper 9.1 bzw. die mindestens zwei unabhängigen Falt-
zuschnitte umgeben bzw. ummanteln den aus minde-
stens einer Materiallage gebildeten Verstärkungskern 8.
[0036] Die Faltlaschen 37, 41 am Zuschnitt 9.1 weisen
abgeschrägte Ecken auf, damit sich diese bei der Ver-
klebung auf der Unterseite des Tragkörpers 25 nicht ge-
genseitig überlappen. Die Sicherheitsleiste 32 an der län-
geren Seite 23 des Bodenelements 4 dient als Schutz
vor einem ungewollten Herausfallen von Gegenständen
beim späteren Gebrauch des Bodenelements 4. An den
Verstärkungselementen 17 und dem Zuschnitt 9.1 sind
bereits Elemente 16’für den Verbindungssteg 16 ange-
formt. Der Verbindungssteg 16 kann aber auch als se-
parates Element mit einem separaten Tragkörper 25 und/
oder separaten Verbindungslaschen 10 verbunden wer-
den.
[0037] Fig. 5 zeigt ein Verstärkungselement 17 für den
Verstärkungskern 8. Am Verstärkungselement 17 sind
Elemente 16’ für Verbindungsstege 16 angeformt, um
die später die Verbindungslaschen 10, geformt aus dem
Zuschnitt 9.1, gefaltet werden. Zur Bildung des Verstär-
kungskerns 8 werden im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel drei Verstärkungselemente 17 miteinander verbun-
den. Je nach gewähltem Material bzw. den gestellten
Anforderungen an das Bodenelement 4 kann die Anzahl
der Verstärkungselemente 17 auch variieren, bzw. auf

den Verstärkungskern 8 vollständig verzichtet werden.
Das Verstärkungselement 17 besteht aus mindestens ei-
ner Lage Kartonage oder ähnlichem flächigen, faltbaren
Material.
[0038] Fig. 6 zeigt ein teilweise aufgebautes Waren-
display 1. Zu sehen ist eine Palette 7, auf der ein Sockel
6 steht. Auf dem Sockel 6 ist ein Etagenelement 5 auf-
gesteckt, auf das wiederum ein Bodenelement 4 gelegt
ist. Der Sockel 6 befindet sich auf einer Palette 7 und
wird durch T-förmige Zungen 12, die sich auf allen Seiten
des Sockels 6 befinden, an der Palette 7 befestigt. Zur
Aufnahme der Zungen 12 sind an der Palette 7 entspre-
chende Ausnehmungen eingearbeitet. Auf den Sockel 6
ist ein Etagenelement 5 gestellt. Die Vorderkanten 13
des Etagenelements 5 schließen bündig mit der Vorder-
seite 42 des Sockels 6 ab. Die Seitenwände des Etagen-
elements 5 (linke und rechte Seite) sowie der Rückwand-
element 3 schließen ebenfalls bündig mit den Wänden
des darunter liegenden Sockels 6 ab. Das Etagenele-
ment 5 liegt mit seiner Stapelfläche 15 (nicht sichtbar)
vollständig auf dem Sockel 6 auf und bildet zwischen
Etagenelement 5 und dem Sockel 6 eine umlaufende
Stoßkante 30.
[0039] Auf das Etagenelement 5 ist oben ein Boden-
element 4 aufgelegt. Die Steckleisten 47, 48 der Verbin-
dungslaschen 10 des Bodenelements 4 greifen dabei in
Aufnahmetaschen 14 des Etagenelements 5 ein. Die Ab-
lagefläche 11 des Bodenelements 4 schließt bündig mit
der oberen Stapelfläche 15 des Etagenelements 5 ab.
Ein oberer Teil der Verbindungslasche 10 mit der Steck-
leiste 47 steht dadurch zur Befestigung eines weiteren,
oben aufgesetzten Etagenelements 5 zur Verfügung. Die
Länge der Sicherheitsleiste 32 des Bodenelements 4 ent-
spricht im Wesentlichen dem Innenabstand W (siehe Fig.
1) der Seitenwandelemente 2. Ein weiteres, oben aufge-
setztes Etagenelement 5 (in Fig. 4 nicht gezeigt) liegt mit
seiner unteren Stapelfläche 15 auf der oberen Stapelflä-
che 15 des darunter liegenden Etagenelements 5 auf
und nimmt die Steckleiste 47 der Verbindungslasche 10
in einer Aufnahmetasche 14 auf. Die Seitenwände von
oberem Etagenelement und unterem Etagenelement 5
schließen bündig ab, so dass zwar eine Stoßkante 30
sichtbar ist, aber ansonsten der Eindruck einer einteilig
ausgeführten Seitenwand entsteht. Alle Aufnahmeta-
schen 14, sowohl oben als auch unten in den Seiten-
wandelementen 2, sind zur Außenfläche der Seiten-
wandelemente 2 geschlossen und von einem Betrachter
bei seitlicher Sicht auf die Außenfläche nicht zu sehen.
[0040] In Fig. 7 ist ein Zuschnitt für ein Etagenelemen-
tinnenteil 24 zu sehen. An einem Rückwandelement 3
sind jeweils zwei Innenwandelemente 18 angeordnet Die
Innenwandelemente 18 weisen bereits Durchbrechun-
gen 31.1 auf. Im gezeigten Ausführungsbeispiel sind die
Innenwandelemente 18 einteilig mit dem Rückwandele-
ment 3 durch einen gestanzten Zuschnitt gebildet. Das
Etagenelementinnenteil 24 bzw. das Etagenelement 5
kann jedoch ebenso aus separaten Seitenwandelemen-
ten 2 sowie separaten Rückwandelementen 3 gebildet
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werden. Im gezeigten Ausführungsbeispiel werden die
Innenwandelemente 18 an einer Faltkante 26 jeweils um
90° gefaltet, und bilden damit einen Innenteil der Seiten-
wandelemente 2. Die Innenwandelemente 18 weisen so-
wohl oben als auch unten jeweils eine Aussparungen 19,
43 zur späteren Aufnahme der Verbindungslaschen 10
auf. Die obere Aussparung 19 eines Innenwandelements
18 hat die Tiefe B, die untere Aussparung 43 eines In-
nenwandelements 18 die Tiefe C. Die Tiefe der unteren
Aussparung 43 entspricht mindestens der Höhe H der
Verbindungslaschen 10. Die Tiefe B der oberen Ausspa-
rung 19 entspricht mindestens der Summe aus dem Maß
H der Verbindungslasche 10 und der Dicke D des Ver-
bindungsstegs 16. Durch diese Wahl der Tiefe B kann
später bei zusammengebautem Warendisplay 1 das Bo-
denelement 4 mit seiner Ablagefläche 11 mit der Stapel-
fläche 15 eines Etagenelements eben abschließen.
[0041] Fig. 8 zeigt eine Wandeinlage 20, die jeweils
als Verstärkung für ein Innenwandelement 18 des Eta-
genelementinnenteils 24 dient. Die Wandeinlage 20 hat
ebenfalls oben und unten Aussparungen 19, 43, die bei
Aufbau des Warendisplays 1 zur Aufnahme der Verbin-
dungslaschen 10 dienen. Die Wandeinlage 20 weist eine
Durchbrechung 31.2 auf, deren Lage der Position der
Durchbrechung 31.1 im Etagenelementinnenteil 24 ent-
spricht. Ebenfalls weist die Wandeinlage 20 Aussparun-
gen 19, 34 auf, wobei die obere Aussparung 19 die Höhe
F aufweist und die untere Aussparung 43 die Höhe G.
[0042] Fig. 9 zeigt einen Zuschnitt für ein Deckelement
21 für ein Seitenwandelement 2. Das Deckelement 21
wird durch einen Faltzuschnitt gebildet, der aus zwei
Wandelementen 44, 45 gebildet ist, wobei beide Wand-
elemente Durchbrechungen 31.3, 31.4 aufweisen und
die Wandelemente 44, 45 über einen Falzbereich 46 mit
zwei Faltlinien 27, 28 verbunden sind. Eines der Wand-
elemente 45 weist eine obere Aussparung 19 mit einer
Höhe A1 sowie einer unteren Aussparung 43 mit einer
Höhe A2 auf. Zur Bildung des Etagenelements 5 werden
die Innenwandelemente 18 des Zuschnitts in Fig. 7 um
die Faltkanten 26 um 90° gefaltet. Jeweils eine Wand-
einlage 20 (Fig. 9) wird mit jeweils einem Innenwandele-
ment 18 verbunden. Darum wird jeweils wiederum ein
Deckelement 21 gefaltet und verbunden. Die Faltung des
Deckelements 21 geschieht um die beiden Faltkanten
27, 28, wodurch das Deckelement eine U-Form annimmt.
Die Anordnung im gezeigten Ausführungsbeispiel ist der-
art gewählt, dass auf der jeweiligen Außenseite der so
gebildeten Seitenwandelemente 2 diejenige Seite des
Deckelements 21 angeordnet ist, die keine Aussparun-
gen 19, 43 enthält, darauf das Innenwandelement 18 des
Zuschnitts für das Etagenelement (Fig. 7) folgt, im An-
schluss daran die Wandeinlage 20 platziert ist und als
Abschluss, die dem Bodenelement 4 zugewandte inner-
ste Materiallage, das gefaltete Deckelement 21 liegt. Auf-
grund dieser Anordnung kommen die Durchbrechungen
31.1, 31.2, 31.3, 31.4 jeweils aufeinander zu liegen und
vermitteln den Eindruck einer durchgehenden Durchbre-
chung 31. Die Aussparungen 19, 43 bilden durch die ge-

wählte Anordnung Aufnahmetaschen 14.
[0043] Die Aussparungen 19 sind dabei größer als die
Aussparungen 43, die bei den Zuschnitten im späteren
Gebrauch unten liegen. Vergleicht man die jeweiligen
Aussparungen des Zuschnitts für das Etagenelementin-
nenteil 24 (Fig. 7) mit der Wandeinlage 20 und dem Dek-
kelement 21, so fällt auf, dass der Zuschnitt für das Eta-
genelementinnenteil 24 sowohl oben als auch unten tie-
fere Aussparungen 19, 43 hat als die Wandeinlage 20
und das Deckelement 21. Die Wandeinlage 20 und das
Deckelement 21 weisen im Ausführungsbeispiel gleiche
Tiefen auf. Anders ausgedrückt, sind die Tiefe B, F und
A1 derart gewählt, dass gilt B>F≥A1 und dass für die
Maße C, G und A2 gilt C>G>A2.
[0044] Gemäß der gezeigten Ausführungsform sind
die Aufnahmetaschen 14 an der Innenseite, also an der
die Innenfläche des Seitenwandelements 2 bildenden
Materiallage, die dem Bodenträger 4 zugewandt ist, nicht
vollständig geschlossen. Dies bedeutet, dass das Wand-
element 45, das die Innenfläche bildet, Aussparungen
19, 43 aufweist. Die Aussparungen 19, 43 können jedoch
in anderen Ausführungsformen wahlweise unten, oben
oder sowohl oben als auch unten vorgesehen sein. In
Figur 1 ist eine derartige Aussparung 19 auf der Innen-
seite des Seitenwandelements 2 an der Aufnahmeta-
sche 14 zu erkennen. Sofern das die Innenfläche des
Seitenwandelements 2 bildende Wandelement 45 ledig-
lich eine einzige Aussparung 19, 43 aufweist, so hat die
Aussparung erfindungsgemäß eine Tiefe A, berechnet
als Summe aus den Tiefen A1 und A2, die mindestens
der Dicke D des Verbindungsstegs 16 entspricht. Sofern
das die Innenfläche des Seitenwandelements 2 bildende
Wandelement 45 oben und unten jeweils eine Ausspa-
rung 19, 43 hat, so entspricht die addierte Gesamthöhe
A aus der oberen Höhe A1 und unteren Höhe A2 eben-
falls mindestens der Dicke D des Verbindungsstegs 16.
Anders ausgedrückt, bilden zwei Etagenelemente, die
jeweils oben und unten eine Aussparung 19, 43 auf der
Innenfläche des Seitenwandelements 2 aufweisen über-
einandergestapelt mit ihren Aussparungen 19 ein Fen-
ster, dessen Gesamthöhe A, berechnet aus A1 und A2,
mindestens der Dicke D des Verbindungsstegs 16 ent-
spricht. Dadurch wird gewährleistet, dass der Verbin-
dungssteg 16 in den Aussparungen 19, 43 des Wand-
elements 45, das die Innenfläche des Seitenwandele-
ment 2 bildet, vollständig aufgenommen wird. Bevorzugt
entspricht das Maß A der Dicke D des Verbindungsstegs
16, so dass auf der Innenfläche kein Spalt zwischen dem
Seitenwandelement 2 und dem Verbindungssteg 16 ver-
bleibt.
[0045] Die Höhe E der Seitenwandelemente 2 bzw.
Etagenelemente 5 kann frei gewählt werden. Dies er-
möglicht eine beliebige Zusammenstellung von Etagen-
elementen 5 bzw. Seitenwandelementen 2 beliebiger
Höhe. Das Warendisplay 1 kann damit an eine Vielzahl
von Gegenständen angepasst werden, die auf den Bo-
denelementen 4 des Warendisplays 1 abgelegt werden
sollen. Auch kann damit die Gesamthöhe des Warendis-

11 12 



EP 2 084 997 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

plays 1 beliebig variiert werden. Die Aussparungen 19,
43 zur Ausbildung der Aufnahmetaschen 14 weisen un-
abhängig von der Höhe E der Etagenelemente 5 bzw.
Seitenwandelemente 2 immer die gleichen Abmessun-
gen auf, um die Verbindungslaschen 10 aufzunehmen.
[0046] Zur Ausbildung der Aufnahmetaschen 14 wäre
ebenfalls denkbar, dass jeweils nur die äußeren Wand-
elemente 44 der Seitenwandelemente 2 die volle verti-
kale Höhe aufweisen und alle daran angeschlossenen
Materiallagen 18, 21, 45 eine geringere, aber jeweils glei-
che Gesamthöhe aufweisen. Ebenso wäre es denkbar,
dass die Seitenwandelemente 2 nicht aus einzelnen, se-
paraten Materiallagen gebildet sind, sondern ein Zu-
schnitt vorgesehen ist, der durch Faltung von Material-
lagen aufeinander ein mehrlagiges Seitenwandelement
2 bildet. Sofern das Seitenwandelement 2 aus separaten
Materiallagen gebildet wird, so ist die Anordnung der ein-
zelnen Materiallagen nicht auf die gewählte Anordnung
des Ausführungsbeispiels beschränkt. Im gezeigten
Ausführungsbeispiel werden die Aufnahmetaschen 14
durch Aussparungen 19, 43 in mehreren, das Seiten-
wandelement 2 bildende Materiallagen, gebildet. Erfin-
dungsgemäß kann jedoch auch nur in einer einzigen von
mehreren Materiallagen eine Aussparung 19 oder 43 zur
Bildung der Aufnahmetasche 14 vorgesehen sein.
[0047] In Fig. 10 wird ein auf dem Rückwandelement
3 liegendes Etagenelement 5 mit Blick auf die obere Sta-
pelfläche 15 gezeigt. Das Etagenelement 5 umfasst zwei
Seitenwandelemente 2, die rechtwinklig zum Rückwand-
element 3 stehen. Jedes der Seitenwandelemente 2
weist jeweils eine Durchbrechung 31 auf, die sich voll-
ständig durch die Seitenwandelemente 2 erstreckt. Im
Ausführungsbeispiel wurde als Form eine rechteckige
Durchbrechung mit abgerundeten Kanten gewählt. Bei-
de Seitenwandelemente 2 sind jeweils aus mehreren Ma-
teriallagen gebildet, die miteinander verklebt sind. Als
Grundelement für den Aufbau des Etagenelements 5
dient das Etagenelementinnenteil 24 (Fig. 7). Am Eta-
genelementinnenteil 24 umfasst ein Rückwandelement
3 und zwei Innenwandelemente 18, die jeweils an einer
der kürzeren Seiten des Rückwandelements 3 mit einem
durch eine Faltlinie gebildeten Scharnier 26 angebracht
sind. Zur Bildung des Etagenelements 5 werden die In-
nenwandelemente 18 jeweils am Scharnier 26 um 90°
geklappt. An den zueinander weisenden Flächen der In-
nenwandelemente 18 wird jeweils eine Wandeinlage 20
(Fig. 8) angeklebt. Das Deckelement 21 (Fig. 9) wird an
den Faltlinien 27, 28 U-förmig gefaltet und über den be-
reits verklebten Verbund aus Innenwandelement 18 und
Wandeinlage 20 gestülpt und verklebt, so dass der Ver-
bund aus Innenwandelement 18 und Wandeinlage 20
durch das Deckelement 21 umschlossen ist. Durch die
Faltung bildet das Deckelement 21 eine Vorderkante 13,
die zum Innenraum des Etagenelements 5 gerichtet ist
sowie einen Falzbereich 46, der bei einem aufgebauten
Warendisplay 1 nach vorne weist.
[0048] Das Wandelement 44 des Deckelements 21
dient als nach außen weisende Außenfläche des Eta-

genelements 5, das Wandelement 45 dient als in den
Innenraum weisende Fläche des Etagenelements 5. Alle
Elemente des Seitenwandelements 2 (18, 20, 21) sind
derart angeordnet, dass die oberen Aussparungen 19
sowie die unteren Aussparungen 43 der einzelnen Ele-
mente jeweils nebeneinander zu liegen kommen, so dass
an den Seitenwandelementen 2 jeweils oben und unten
eine Aufnahmetasche 14 gebildet wird. Jedes der Ele-
mente des Seitenwandelements 2 (18, 20, 21) schließt
oben sowie unten mit den anderen Elementen bündig ab
und bildet jeweils oben sowie unten auf jedem der Sei-
tenwandelemente eine Stapelfläche 15 die im zusam-
mengebauten Zustand des Warendisplays 1 das nächst-
liegende Etagenelement 5 berührt.
[0049] Fig. 11 zeigt den Sockel 6, der mit T-förmigen
Zungen 12 auf der Palette 7 befestigt ist. Ein Etagenele-
ment 5 wird auf den Sockel 6 gesetzt, und derart platziert,
dass Stecklaschen 29 in die Aufnahmetaschen 14 ein-
greifen. Die Stecklaschen 29 sind in einen Faltzuschnitt
für den Sockel 6 eingestanzt und bleiben bei der Faltung
des Sockels 6 nach oben weisend stehen. Diese Anord-
nung ermöglicht die Nutzung der Aufnahmetaschen 14
am Etagenelement 5, die ursprünglich zur Aufnahme der
Verbindungslaschen 10 der Bodenelemente 4 vorgese-
hen sind.
[0050] Im Folgenden wird der Aufbauvorgang des Wa-
rendisplays näher erläutert.
[0051] Das Warendisplay 1 wird als flachgelegter Bau-
satz, der alle Elemente des Warendisplays 1 umfasst,
an den Benutzer ausgeliefert. Aller Elemente sind dabei
auf geeignete Weise flachgelegt, d.h. gefaltet und kön-
nen durch den Benutzer in der Regel ohne Hilfsmittel
aufgebaut werden. Der Bausatz wird bevorzugt auf einer
Palette ausgeliefert, die zugleich als Träger für den Sok-
kel 6 dient. Beim Aufbau wird der Sockel 6 durch Faltung
in seine bestimmungsgemäße Form gebracht und die T-
förmigen Zungen 12 in die hierfür vorgesehenen Aus-
nehmungen in der Palette 7 eingesteckt. Durch die Fal-
tung des Sockels 6 bilden sich Stecklaschen 29, die nach
oben weisen. Ein Etagenelement 5 wird an den Schar-
nieren 26 in seine vorgesehene Form gefaltet und auf
den Sockel 6 gesetzt. Dabei greifen die Stecklaschen 29
in die Aufnahmetaschen 14 ein und sorgen für eine feste
und stabile Verbindung. Ein Bodenelement 4 wird eben-
falls gefaltet, wodurch sich die Sicherheitsleiste 32 und
Verbindungslaschen 10 bilden. Das Bodenelement 4
wird daraufhin auf das Etagenelement 5 gesetzt und mit
den unteren Steckleisten 48 der Verbindungslaschen 10
in die Aufnahmetaschen 14 gesteckt. Die Form der Auf-
nahmetaschen 14 sorgen für eine horizontale Fixierung
des Bodenelements und gewährleisten dadurch die Sta-
bilität des Warendisplays 1. Im Anschluss daran wird ein
weiteres Etagenelement 5 gefaltet und auf die nach oben
weisenden Steckleisten 47 der Verbindungslaschen 10
des Bodenelements 4 gesetzt. Die Verbindungslaschen
10 greifen dabei in die unten liegenden Aufnahmeta-
schen 14 des Etagenelements 5 ein. Je nach Wunsch
des Benutzers können noch weitere Boden- sowie Eta-
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genelemente auf das Warendisplay gesetzt werden.
[0052] Im Folgenden werden weitere Ausführungsfor-
men des Warendisplays vorgestellt. Hierbei werden le-
diglich die Unterschiede zur zuvor genannten Ausfüh-
rungsform dargelegt. Gleiche, bzw. wirkungsgleiches
Bauteile tragen deshalb in beiden Ausführungsformen
jeweils die gleichen Bezugsziffern und es wird diesbe-
züglich auf die obige Beschreibung verwiesen.
[0053] Abweichend von der bisher in den Fig. 2, 3 und
4 dargestellten Ausführungsform, kann das Bodenele-
ment 4, wie in den Fig. 12 und 13 zu sehen, gemäß einer
weiteren Ausführungsform gebildet sein. Danach sind
die Sicherheitsleisten 32 an den längeren Seiten 23 des
Bodenelements 4 angeordnet und jeweils eine der Si-
cherheitsleisten 32 erstreckt sich von der Ablagefläche
11 des Bodenelements 4 aus betrachtet nach oben und
eine nach unten. Zudem sind die als Verbindungslaschen
10 ausgebildeten Steckverbinder an den kurzen Seiten
22 des Bodenelements 4 derart ausgebildet, dass sie
durch einen Nutzer durch Falten und Zusammenstecken
selbst gebildet werden. Hierfür ist der Zuschnitt für den
Hüllkörper 9.1 derartig ausgebildet, dass er Teilbereiche
umfasst, die jeweils oben, an der Ablagefläche 11 des
Bodenelements 4, an den kurzen Seiten 22 jeweils links
und rechts überstehen, und erweiterte Teilbereiche um-
fasst, die jeweils an der Unterseite des Bodenelements
4 an den kurzen Seiten 22 überstehen. Die überstehen-
den Teilbereiche bilden oben, an der Ablagefläche 11 an
den kurzen Seiten 22 des Bodenelements 4 jeweils ein
oberes Stecklaschenteil 49 und an der Unterseite an den
kurzen Seiten 22 des Bodenelements 4 ebenfalls jeweils
ein unteres Stecklaschenteil 50. Die sich jeweils an den
kurzen Seiten 22 des Bodenelements 4 gegenüberlie-
genden oberen Stecklaschenteile 49 und unteren Steck-
laschenteile 50 können durch Falten zu einer Verbin-
dungslasche 10 geformt werden. Hierzu wird das obere
Stecklaschenteil 49 an einer Faltlinie 33 im Wesentlichen
90° nach oben gefaltet und an einer Faltlinie 34 um 180°
nach unten gefaltet. Das untere Stecklaschenteil 50 wird
an der Faltlinie 36 um 90° nach unten gefaltet und an der
Faltlinie 35 um 180° nach oben gefaltet. Oberes Steck-
laschenteil 49 und unteres Stecklaschenteil 50 , die nun
aufeinander liegen, weisen Einschnitte 51 auf, in die je-
weils das gegenüberliegende Stecklaschenteil einge-
steckt wird. Beide Stecklaschenteile 49, 50 werden da-
durch in ihrer Position fixiert und bilden gemeinsam eine
Verbindungslasche 10. In der gezeigten Ausführungs-
form ist das Bodenelement 4 punktsymmetrisch zum Mit-
telpunkt der Ablagefläche 11 ausgestaltet, d.h. mit den
nach oben so wie unten verlaufenden Sicherheitsleisten
32 ist es dem Anwender möglich, das Bodenelement 4
derart einzubauen, dass die Sicherheitsleiste 32 nach
oben weist, so dass z.B. zerbrechliche Produkte vor ei-
nem Herabfallen vom Bodenelement 4 gesichert sind,
oder das Bodenelement 4 so einzubauen, dass die Si-
cherheitsleiste 32 nach unten weist und ein ungehinder-
ter Zugang zu den Produkten ermöglicht wird.
[0054] Der Hüllkörper 9 für die weitere Ausführungs-

form des Bodenelements 4 wird durch einen Zuschnitt
für den Hüllkörper 9.1 (Fig. 14) gebildet. Der Zuschnitt
für den Hüllkörper 9.1 weist zwei Plattenabschnitte 59,60
auf. Diese sind an ihrer langen Seite 23 über einen Kle-
beabschnitt 58 und ein Sicherheitsleistenelement 61 mit-
einander verbunden. Am Übergang des Plattenab-
schnitts 59 zum Klebeabschnitt 58 ist eine Faltlinie 52
angeordnet. Ebenso befindet sich zwischen dem Klebe-
abschnitt 58 und dem Sicherheitsleistenelement 61 eine
weitere Faltlinie 62 und zwischen Sicherheitsleistenele-
ment 61 und dem Plattenabschnitt 60 eine weitere Falt-
linie 63. Am Plattenabschnitt 60 ist an der weiteren lan-
gen Seite 23, also gegenüberliegend zum Sicherheits-
leistenelement 31 über eine Faltlinie 64 ein Klebeab-
schnitt 65 angeordnet. An den kurzen Seiten 22 des Plat-
tenelements 60 sind über Faltlinien 36 jeweils untere
Stecklaschenteile 50 befestigt, die parallel beabstandet
zur Faltlinie 36 eine weitere Faltlinie 35 aufweisen. Beide
unteren Stecklaschenteile 50 weisen jeweils in der Mitte
der Seite, die parallel zur kurzen Seite des Plattenab-
schnitts 60 liegt, einen Einschnitt 51 auf. Der Einschnitt
51 unterteilt dabei die Begrenzungslinie der unteren
Stecklaschenteile 50 in einen Bereich, der einen gerin-
geren Abstand zur Faltlinie 36 aufweist und einen Be-
reich, der verglichen dazu, einen größeren Abstand zur
Faltlinie 36 aufweist. Zwischen dem Bereich mit größe-
rem Abstand und dem Bereich mit kleinerem Abstand
zur Faltlinie 36 liegt ein Übergangsbereich 66, der am
Einschnitt 51 beginnt und in einem Winkel auf die Be-
grenzungslinie des Abschnitts mit dem größeren Ab-
stand zur Faltlinie 36 zuläuft.
[0055] Am Plattenabschnitt 59 ist an der langen Seite
23, gegenüber dem Klebeabschnitt 58, ein Sicherheits-
leistenelement 68 angebracht. Zwischen Plattenab-
schnitt 59 und Sicherheitsleistenelement 61 befindet sich
eine Faltlinie 67. An den beiden kurzen Seiten 22 des
Plattenabschnitts 59 sind jeweils obere Stecklaschentei-
le 49 angebracht. Am Übergang von Plattenabschnitt 59
befindet sich dabei eine Faltlinie 33, sowie parallel dazu
auf dem oberen Stecklaschenteil 49 eine weitere Faltlinie
34. Parallel zur kurzen Seite 22 des Plattenabschnitts 59
befindet sich an der Begrenzungslinie des oberen Steck-
laschenteils 49, die jeweils parallel zur kurzen Seite 22
des Plattenabschnitts 59 verläuft ein Einschnitt 51. Ana-
log zu den unteren Stecklaschenteilen 50 sind auch hier
Bereiche gebildet, die einen größeren Abstand zur Falt-
linie 33 aufweisen sowie Bereiche, die einen kleineren
Abstand zur Begrenzungslinie 33 aufweisen. Ebenfalls
umfassen die oberen Stecklaschenteile einen Über-
gangsbereich zwischen den beiden Bereichen, der am
Einschnitt 51 beginnt und am Bereich mit größerem Ab-
stand zur Faltlinie 33 endet.
[0056] Die Sicherheitsleistenelemente 68 und 61, so-
wie die Klebeabschnitte 65 und 58, die an den Platten-
abschnitten 59,60 angeordnet sind, nehmen jeweils die
volle Länge der langen Seiten 23 ein. Die oberen Steck-
laschenteile 49 und unteren Stecklaschenteile 50, die
jeweils an den Plattenabschnitten 59,60 an den kurzen
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Seiten 22 angeordnet sind, nehmen jeweils nur einen
Teilbereich der kurzen Seiten 22 ein.
[0057] Der Zuschnitt für den Hüllkörper 9.1 (Fig. 14)
wird zu einem Hüllkörper 9 (Fig. 15) nach Art einer Ver-
packung für den Verstärkungskern 8 gefaltet und ver-
klebt. Hierzu wird auf den Klebeabschnitt 58 zumindest
abschnittsweise Klebstoff aufgetragen und das Sicher-
heitsleistenelement mit dem daran befestigten Platten-
abschnitt 60 entlang der Faltlinie 62 um 180° gefaltet.
Dabei kommt das Sicherheitsleistenelement 61 zumin-
dest in Teilbereichen auf dem Klebeabschnitt 58 zu lie-
gen und verklebt mit diesem. Nun wird auf dem Klebe-
abschnitt 65 zumindest teilweise Klebstoff aufgebracht
und an der Faltlinie 64 ebenfalls um 180° gefaltet, so
dass der Klebeabschnitt 65 zumindest auf Teilbereichen
des Sicherheitsleistenelements 68 zu liegen kommt und
mit diesem verklebt. Als Klebstoff kann für beide Klebe-
abschnitte 58,65 gewöhnlicher, bzw. üblicher Klebstoff
für Pappe, Papier oder Ähnliches benutzt werden. Auch
die Nutzung von doppelseitigem Klebeband wäre denk-
bar.
[0058] Der Hüllkörper 9 befindet sich nun in einer für
den Transport günstigen flachgelegten Lage, weshalb
der Transport bevorzugt in dieser Position erfolgt. Um
aus dieser Transportstellung des Hüllkörpers 9 ein Bo-
denelement 4 zu bilden, muss der Hüllkörper 9 in eine
Gebrauchsstellung überführt werden. Die Sicherheitslei-
sten 32, die durch die Klebeabschnitte 58 und dem Si-
cherheitsleistenelement 61, sowie dem Klebeabschnitt
65 und dem Sicherheitsleistenelement 68, die derzeit
noch parallel zu den Ebenen der Plattenabschnitte 59,60
liegen, müssen hierfür in eine rechtwinklige Position zu
den Plattenabschnitten 59,60 gebracht werden. Hier-
durch bildet sich zwischen den Plattenabschnitten 59,60
ein Hohlraum 57, der von den kurzen Seiten 22 der Plat-
tenabschnitte 59,60 zugänglich ist. Der Hüllkörper 9 bil-
det also um den Hohlraum 57 eine umlaufende Mantel-
fläche. In den Hohlraum 57 wird ein Verstärkungskern 8
eingeschoben und darin vollständig aufgenommen. Die
oberen und unteren Stecklaschenteile 49,50 werden nun
an den Faltlinien 33,34,35 und 36 gefaltet und wie bereits
zuvor beschrieben, zusammengesteckt. Der Hohlraum
57 wird dadurch verschlossen und die Verbindungsla-
schen 10 werden gebildet. Das Bodenelement 4 kann
nun für den Aufbau eines Warendisplays 1 genutzt wer-
den. Abhängig von der gewünschten Einbaulage bildet
dabei einer der Plattenabschnitte 59, 60 die Ablagefläche
11.
[0059] Als Alternative zu einem einteilig ausgeführten
Zuschnitt für einen Hüllkörper 9.1 kann der Zuschnitt
auch zwei- oder mehrteilig ausgeführt sein. Insbesonde-
re besteht eine einfache Möglichkeit den Zuschnitt zwei-
teilig auszuführen darin, den Zuschnitt 9.1 (Fig. 14) an
der Faltlinie 62 zu teilen. Man erhält dadurch zwei iden-
tische Zuschnitte, die über die Klebeabschnitte 58, 65 zu
einem Hüllkörper 9 verklebt werden können. Der weitere
Zusammenbau des Bodenelements 4 entspricht dem zu-
vor beschriebenen Zusammenbau aus dem einteilig aus-

geführten Zuschnitt 9.1.
[0060] Eine weitere Möglichkeit zur Ausbildung eines
Etagenelementinnenteils 55 ist in Fig. 16 gezeigt und be-
steht darin, an das bekannte Etagenelementinnenteil 24
die Wandeinlagen 20 anzuformen. Durch eine derartige
Ausgestaltung können separate Zuschnitte für die Wand-
einlagen 20 entfallen und der Zusammenbau wird ver-
einfacht. Die Wandeinlagen 20 sind dabei über Faltlinien
54 mit dem Etagenelementinnenteil 55 verbunden, und
müssen für den Zusammenbau lediglich nach oben ge-
faltet werden. Die Durchbrechungen 31.1, 31.2 sind da-
bei derart positioniert, dass sie nach dem Falten um Falt-
linie 54 aufeinander zu liegen kommen und eine durch-
gehende Durchbrechung erzeugen. Auch besitzen die
Wandeinlagen 20 Aussparungen 19, die nach dem Fal-
ten um Faltlinie 54 mit den Aussparungen 19 des Eta-
genelements 55 im Wesentlichen übereinstimmen. Um
für den späteren Gebrauch sowohl oben als auch unten
Aufnahmetaschen auszubilden, ist zwischen dem Eta-
genelementinnenteil und den angeformten Wandeinla-
gen 20 eine Aussparung 56 vorgesehen. Das Maß der
Gesamthöhe der Aussparungen 56 setzt sich dabei zu-
sammen aus der Höhe des Abschnitts C, dies ist das
Maß der Aussparung vom Innenwandelement 18 bis zur
Faltlinie 52 und dem Maß G, dem Abstand von der Falt-
linie 54 bis zur Wandeinalge 20. Das derartig gebildete
Etagenelementinnenteil 55 kann in seinem gefalteten
Zustand mit dem Deckelement 21 in gewohnter Weise,
wie zuvor beschrieben, zu einem Etagenelement 5 ver-
bunden werden.
[0061] Nicht dargestellt ist eine Ausführungsform, wo-
nach die Etagenelemente 5 oben sowie unten jeweils
identische Aufnahmetaschen 14 besitzen. Dies ermög-
licht einen Einbau der Etagenelemente 5, ohne darauf
achten zu müssen, welche der Stapelflächen 15 oben,
bzw. unten zu liegen hat. Hierdurch wird der Aufbau des
Warendisplays erleichtert und die Gesamtkonstruktion
flexibler. Vorteilhafterweise sind auch die Aussparungen
19, 43 aller Aufnahmetaschen 14 identisch. Um einen
angenehmen optischen Eindruck zu erhalten, sind die
Durchbrechungen 31 jeweils horizontal und vertikal mit-
tig eingebracht.
[0062] Ebenfalls nicht dargestellt wird die Möglichkeit,
den oberen Abschluss des Warendisplays durch ein Bo-
denelement 4 zu bilden, wobei das Etagenelement 5, auf
dem das Bodenelement 4 aufgesetzt ist, obere Ausspa-
rungen 19 aufweist, deren Tiefe derart gewählt ist, dass
die oberen Steckleisten 47 des Bodenelements 4 mit den
Seitenwandelementen 2 des Etagenelements 5 bündig
abschließen und nicht nach oben überstehen. Der opti-
sche Eindruck kann dadurch verbessert werden, ohne
aufwändige Veränderungen an den Einzelteilen vorneh-
men zu müssen.

Patentansprüche

1. Warendisplay (1) aus Faltmaterial wie Karton, Well-
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pappe oder Ähnlichem, mit mindestens zwei Seiten-
wänden und mindestens einem separaten mit den
mindestens zwei Seitenwänden mittels einer Steck-
verbindung verbundenen Bodenelement (4), da-
durch gekennzeichnet,
dass die mindestens zwei Seitenwände jeweils min-
destens zwei übereinander angeordnete Seiten-
wandelemente (2) aufweisen, und die Seitenwand-
elemente (2) mittels eines zwischengefügten Steck-
verbinders miteinander verbunden sind und der
Steckverbinder einen Bestandteil des Bodenele-
ments (4) bildet.

2. Warendisplay (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bodenelement (4) im Be-
reich von mindestens zwei Seitenkanten jeweils min-
destens eine Verbindungslasche (4) als Steckver-
binder aufweist, die sich von einer Ablagefläche (11)
des Bodenelements (4) im Wesentlichen rechtwink-
lig nach oben und unten erstreckt.

3. Warendisplay (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Aufnahme der Steckver-
binder des Bodenelements (4) jeweils in die nach
oben und/oder unten weisenden Stapelflächen (15)
der Seitenwandelemente (2) zur jeweiligen Stapel-
fläche (15) hin offene Aufnahmetaschen (14) einge-
bracht sind.

4. Warendisplay (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Stapelflächen (15) der
aneinanderliegenden Seitenwandelemente (2) be-
rühren.

5. Warendisplay (1) nach einem der Ansprüche 3 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme-
tasche (14) des Seitenwandelements (2) auf der
dem Bodenelement (4) abgewandten Außenfläche
des Seitenwandelements (2) geschlossen ausge-
staltet ist.

6. Warendisplay (1) nach einem der Ansprüche 3 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Seiten-
wandelement (2) aus mindestens drei miteinander
verbundenen Materiallagen gebildet ist, die einzel-
nen Materiallagen separate Materiallagen und/oder
aufeinander gefaltete Materiallagen sind, und die
Aufnahmetasche (14) zur Aufnahme des Steckver-
binders jeweils durch eine Aussparung (19) in min-
destens einer der innen liegenden Materiallagen ge-
bildet ist.

7. Warendisplay (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahmetasche (14) zur
Aufnahme des Steckverbinders von einer Ausspa-
rung (19) in mehr als einer der Materiallagen gebildet
ist und die dem Bodenelement (4) zugewandte in-
nerste, die Innenfläche des Seitenwandelements (2)

bildende Materiallage eine in vertikaler Richtung we-
niger tiefe Aussparung (19) aufweist als eine be-
nachbarte Materiallage.

8. Warendisplay (1) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bodenelement (4) einen
Tragkörper (25) aufweist und der Steckverbinder
mittels eines Verbindungsstegs (16) im Abstand zum
Tragkörper (25) angeordnet ist und der Verbin-
dungssteg (16) von der weniger tiefen Aussparung
(19) aufgenommen ist.

9. Warendisplay (1) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Höhe eines von überein-
ander angeordneten weniger tiefen Aussparungen
(19) gebildeten Fensters im wesentlichen der Dicke
(D) des Verbindungsstegs (16) entspricht.

10. Warendisplay (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens eine Materiallage des Bodenelements (4)
zusammen mit dem mindestens einen Steckverbin-
der aus einem gemeinsamen Faltzuschnitt (9.1)
oder mindestens zwei unabhängigen Faltzuschnit-
ten geformt sind.

11. Warendisplay (1) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Steckver-
binder mittels Falten und formschlüssiges Verbinden
von mindestens zwei unabhängigen Teilbereichen
des einen gemeinsamen Faltzuschnitts (9.1) oder
von Teilbereichen mindestens zweier unabhängiger
Faltzuschnitte gebildet ist.

12. Warendisplay (1) nach einem der Ansprüche 10 oder
11, dadurch gekennzeichnet, dass der gemeinsa-
me Faltzuschnitt (9.1) oder die mindestens zwei un-
abhängigen Faltzuschnitte für den mindestens einen
Steckverbinder und den Tragkörper (25) zu einem
Hüllkörper (9) gefaltet sind, die einen von minde-
stens einer Materiallage gebildeten Verstärkungs-
kern (8) zumindest teilweise ummanteln.

13. Warendisplay (1) nach einem der Ansprüche 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Hüllkörper
(9) von einer flachen Transportstellung in eine auf-
gerichtete Gebrauchsstellung überführbar ist und
der Hüllkörper (9) in der Gebrauchsstellung einen
Hohlraum umgibt, in den der Verstärkungskern (8)
seitlich eingeschoben ist und der Hohlraum seitlich
zumindest bereichsweise von dem durch Falten und
formschlüssigem Verbinden gebildeten Steckver-
binder geschlossen ist.

14. Warendisplay (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus
Seitenwandelementen (2) gleicher Höhe und jeweils
einem Bodenelement (4) eine Etage gebildet ist, das

19 20 



EP 2 084 997 A1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mehrere Etagen aufeinander gestapelt sind und min-
destens zwei Etagen eine voneinander abweichen-
de Höhe (E) aufweisen.

15. Warendisplay (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass neben
den mindestens zwei Seitenwandelementen (2) ein
Rückwandelement (3) vorgesehen ist, das mit den
Seitenwandelementen (2) verbunden ist und zusam-
men mit diesem ein Etagenelement (5) bildet.

16. Warendisplay (1) nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass aus einem Etagenelement (5)
bestimmter Höhe (E) und einem Bodenelement (4)
eine Etage gebildet ist, mehrere Etagen aufeinan-
dergestapelt sind und mindestens zwei Etagen eine
voneinander abweichende Höhe (E) aufweisen.

17. Warendisplay (1) nach einem der Ansprüche 8 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenkan-
te des Tragkörpers (25) länger ist als das Maß eines
daran angeordneten Steckverbinders.

18. Warendisplay (1) nach einem der Ansprüche 8 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragkör-
per (25) rechteckig ausgebildet ist und die Steckver-
binder lediglich jeweils an den kürzeren Seitenkan-
ten des Tragkörpers (25) angeordnet sind.

19. Warendisplay (1) nach einem der Ansprüche 8 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass die Steckver-
binder in ihrer gesamten vertikalen Erstreckung min-
destens die 2-fache Dicke des Tragkörpers (25), be-
vorzugt die 3-fache Dicke des Tragkörpers (25), auf-
weisen.

20. Warendisplay (1) nach einem der Ansprüche 2 bis
19, dadurch gekennzeichnet, dass das Bodenele-
ment (4) quer verlaufende Seitenkanten, an dem je-
weils ein Steckverbinder angeordnet ist, und längs
verlaufende Seitenkanten aufweist, wobei an den
längs verlaufenden Seitenkanten jeweils eine Si-
cherheitsleiste (32) vorgesehen ist und sich die eine
der Sicherheitsleisten (32) von der Ablagefläche (11)
des Bodenelements (4) im Wesentlichen nach oben
und die andere Sicherheitsleiste (32) im Wesentli-
chen nach unten erstreckt.

21. Warendisplay (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Seitenwandelemente (2) bzw. ein Etagenelement
(5) auf einem Sockel (6) positioniert sind und der
Sockel (6) mindestens zwei sich in vertikaler Rich-
tung nach oben erstrekkende Steckelemente auf-
weist, die in Aufnahmetaschen (14) der Seitenwand-
elemente (2) eingreifen.

22. Flachgelegter Bausatz für ein Warendisplay (1) nach

einem der vorhergehenden Ansprüche, gekenn-
zeichnet durch mindestens ein Bodenelement (4),
das als Bestandteil einen Steckverbinder aufweist
und mindestens zwei flachgelegte, übereinander
stapelbare und mittels des Steckverbinders mitein-
ander steckverbindbare Seitenwandelemente (2)
umfasst.
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